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FUNDTIERE - KUNDMACHUNG 
 
Gemäß § 30 Abs. 6.Tierschutzgesetz wird das Auffinden von Tieren kundgemacht. 

Aufgefundene Tiere, welche keiner Besitzerin / keinem Besitzer zugeordnet werden konnten 

(Fundtiere) und Abgabetiere werden im Tierschutzportal (https://www.tierschutzportal.ooe.gv.at/) 

kundgemacht. Sollte das von Ihnen gesuchte Tier darin nicht zu finden sein, wird um 

Kontaktaufnahme mit der Bezirkshauptmannschaft Braunau unter Tel.: 07722 / 803-0 ersucht. 

 

Wird nicht innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe eine Ausfolgung iSd. § 30 Abs. 8 

Tierschutzgesetz begehrt, so kann das Eigentum am Tier auf Dritte übertragen werden. 

Sollte daraufhin innerhalb Jahresfrist der Eigentümer sein Eigentumsrecht geltend machen, so ist 

ihm der gemeine Wert des Tieres abzüglich der angefallenen Kosten zu ersetzen. 

Die Ausfolgung von Tieren im Sinne des Abs. 1 an Personen, die ein Eigentumsrecht an diesen 

Tieren geltend machen, bedarf der Zustimmung der Behörde. 

Die einstweilige Unterbringung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Tierhalters. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Für den Bezirkshauptmann: 
 
Mag. Thomas Gut 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-br.post@ooe.gv.at oder an die Bezirkshauptmannschaft Braunau, Hammersteinplatz 
1, 5280 Braunau, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.  
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 08:00 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie auch im Internet unter www.bh-
braunau.gv.at. 
Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 U hr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhbraunau.htm. 

www.bh-braunau.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHBRVet-2016-395695/70-FOK  

 
Bearbeiter/-in: Katharina Forstenpointner  

Tel: +43 7722 803-60427 
Fax: +43 732 7720 260399 

E-Mail: bh-br.post@ooe.gv.at  
 

 
Braunau, 02.12.2024 

 
 

Bezirkshauptmannschaft Braunau 
5280 Braunau  •  Hammersteinplatz 1 

1. Amtstafel der 
    Bezirkshauptmannschaft Braunau 
 
2. Gemeinden im Bezirk Braunau 
    zum Anschlag an den Amtstafeln 
 
3. Tierschutzombudsstelle 
     des Landes Oberösterreich 
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